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1) Ändert FFN 91-54
2) Ändert FFN 91-54

Aufgrund des

1.  § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2020 (BGBl. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1385),

2.  § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I  
S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. Mai 2020 (GVBl. S. 318),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur  
Bekämpfung des Corona-Virus

In § 5 Satz 2 der Verordnung zur Bekämp-
fung des Corona-Virus vom 13. März 2020 
(GVBl. S. 150), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 15. September 2020 (GVBl. 
S. 582), wird die Angabe „31. Oktober 2020“ 
durch „31. Januar 2021“ ersetzt.

Artikel 22)

Weitere Änderung der Verordnung zur 
Bekämpfung des Corona-Virus

Die Verordnung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus vom 13. März 2020 (GVBl.  
S. 150), zuletzt geändert durch Art. 1, wird 
wie folgt geändert: 

1.  Die §§ 1 und 2 werden durch die folgenden 
§§ 1 bis 3 ersetzt:

„§ 1

Absonderung für Ein- und  
Rückreisende; Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, 
oder Luftweg aus dem Ausland in das Land 
Hessen einreisen und sich zu einem be-
liebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Ta-
gen vor Einreise in einem Risikogebiet im 
Sinne des Abs. 5 aufgehalten haben, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der 
Einreise auf direktem Weg in die eigene 
Häuslichkeit oder in eine andere eine Ab-
sonderung ermöglichende Unterkunft zu 
begeben und sich für einen Zeitraum von 
zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig 
dort abzusondern; dies gilt auch für Perso-
nen, die zunächst in ein anderes Land der 
Bundesrepublik Deutschland eingereist 
sind. Den in Satz 1 genannten Personen 
ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, 
Besuch von Personen zu empfangen, die 
nicht ihrem Hausstand angehören.

(2) Die von Abs. 1 Satz 1 erfass-
ten Personen sind verpflichtet, das für 
den Ort der eigenen Häuslichkeit oder 
der anderen eine Absonderung ermög-
lichenden Unterkunft zuständige Ge-
sundheitsamt zu kontaktieren und auf 

das Vorliegen der Verpflichtung nach  
Abs. 1 Satz 1 hinzuweisen. Die Verpflich-
tung nach Satz 1 ist zu erfüllen

1.  durch eine digitale Einreiseanmeldung 
unter https://www.einreiseanmeldung.
de, indem die Daten nach Abschnitt I  
Nr. 1 Satz 1 der Anordnungen betreffend 
den Reiseverkehr nach Feststellung ei-
ner epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite durch den Deutschen Bun-
destag vom 29. September 2020 (BAnz 
AT 29.09.2020 B2) in der jeweils gelten-
den Fassung vollständig übermittelt und 
die erhaltene Bestätigung der erfolg-
reichen digitalen Einreiseanmeldung 
bei der Einreise mit sich geführt und 
auf Aufforderung dem Beförderer, im 
Fall des Abschnitt I Nr. 1 Satz 5 dieser 
Anordnungen der mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörde, vorge-
legt wird oder

2.  soweit in Ausnahmefällen eine Meldung 
nach Nr. 1 nicht möglich war, durch die 
Abgabe einer schriftlichen Ersatzanmel-
dung nach dem Muster der Anlage 2 der 
Anordnungen betreffend den Reisever-
kehr nach Feststellung einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bundestag (Aus-
steigekarte) an den Beförderer, im Falle 
von Abschnitt I Nr. 1 Satz 5 dieser An-
ordnungen an die mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragte Behörde, oder

3.  soweit in Ausnahmefällen eine Meldung 
nach Nr. 1 und 2 nicht möglich war, 
durch die unverzügliche Übermittlung 
einer Ersatzanmeldung in Schrift- oder 
Textform (Aussteigekarte) an das zu-
ständige Gesundheitsamt.

(3) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Per-
sonen sind ferner verpflichtet, das zustän-
dige Gesundheitsamt unverzüglich zu in-
formieren, wenn typische Symptome einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wie 
Fieber, trockener Husten (nicht durch chro-
nische Erkrankungen verursacht), Verlust 
des Geschmacks- oder Geruchssinns, in-
nerhalb von zehn Tagen nach der Einreise 
bei ihnen auftreten.

(4) Für die Zeit der Absonderung unter-
liegen die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Per-
sonen der Beobachtung durch das zustän-
dige Gesundheitsamt.

(5) Risikogebiet im Sinne des Abs. 1  
Satz 1 ist ein Staat oder eine Region au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland, 
für den oder die zum Zeitpunkt der Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschland 
ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit 
dem SARS-CoV-2-Virus besteht. Die Ein-
stufung als Risikogebiet erfolgt durch Ent-
scheidung des Bundesministeriums für 
Gesundheit, des Auswärtigen Amtes und 
des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat und wird mit Ablauf des 

Zwanzigste Verordnung zur Anpassung der 
Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus

Vom 19. Oktober 2020
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b)  die in einem Risikogebiet nach § 1 
Abs. 5 ihren Wohnsitz haben und die 
sich zwingend notwendig zum Zweck 
ihrer Berufsausübung, ihres Studi-
ums oder ihrer Ausbildung nach Hes-
sen begeben und regelmäßig, min-
destens einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren (Grenzgän-
ger);

die zwingende Notwendigkeit sowie 
die Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte sind durch den 
Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bil-
dungseinrichtung zu bescheinigen.

(3) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst 
sind,

1.  Personen, deren Tätigkeit für die Auf-
rechterhaltung

a)  der Funktionsfähigkeit des Gesund-
heitswesens, insbesondere Ärzte, 
Pflegekräfte, unterstützendes medi-
zinisches Personal und 24-Stunden-
Betreuungskräfte,

b)  der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung,

c)  der Pflege diplomatischer und konsu-
larischer Beziehungen,

d)  der Funktionsfähigkeit der Rechts-
pflege,

e)  der Funktionsfähigkeit von Volksver-
tretung, Regierung und Verwaltung 
des Bundes, der Länder und der 
Kommunen, oder

f)  der Funktionsfähigkeit der Organe der 
Europäischen Union und von interna-
tionalen Organisationen

unabdingbar ist; die zwingende Not-
wendigkeit ist durch den Dienstherrn, 
Arbeitgeber oder Auftraggeber zu be-
scheinigen,

2.  Personen, die nach Hessen einreisen 

a)  zum Besuch von Verwandten ersten 
oder zweiten Grades, des nicht dem 
gleichen Hausstand angehörigen 
Ehegatten oder Lebensgefährten 
oder zur Ausübung eines geteilten 
Sorgerechts oder eines Umgangs-
rechts,

b)  zum Zwecke einer dringenden medi-
zinischen Behandlung oder

c)  zur Erfüllung der Aufgaben eines Bei-
stands oder zur Pflege schutz-, be-
ziehungsweise hilfebedürftiger Per-
sonen,

3.  Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 
Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-
pflichtungen aus dem Ausland zurück-
kehren oder ausländische Polizeivoll-
zugsbeamte und Justizvollzugsbeamte, 
die zur Wahrnehmung hoheitlicher Auf-
gaben einreisen,

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 
zwingend notwendig und unaufschieb-
bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 
Ausbildung oder ihres Studiums in einem 
Risikogebiet nach § 1 Abs. 5 aufgehalten 
haben oder dafür in das Land Hessen 

ersten Tages nach Veröffentlichung durch 
das Robert Koch-Institut im Internet unter 
der Adresse https://www.rki.de/covid-19-ri-
sikogebiete wirksam.

§ 2

Ausnahmen

(1) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst 
sind Personen, die nur zur Durchreise in 
das Land Hessen einreisen; diese haben 
das Gebiet Hessens auf dem schnellsten 
Weg zu verlassen, um die Durchreise ab-
zuschließen.

(2) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst 
sind,

1.  Personen, die sich im Rahmen des 
Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten we-
niger als 24 Stunden in einem Risikoge-
biet nach § 1 Abs. 5 aufgehalten haben 
oder für bis zu 24 Stunden in das Land 
Hessen einreisen,

2.  bei Aufenthalten von weniger als 72 
Stunden Personen, die zum Besuch von 
Verwandten ersten Grades, des nicht 
dem gleichen Hausstand angehörigen 
Ehegatten oder Lebensgefährten oder 
zur Ausübung eines geteilten Sorge-
rechts oder eines Umgangsrechts ein-
reisen,

3.  bei Aufenthalten von weniger als 72 
Stunden in einem Risikogebiet nach 
§ 1 Abs. 5 und Einhaltung angemesse-
ner Schutz- und Hygienekonzepte 

a)  Personen, deren Tätigkeit für die 
Aufrechterhaltung des Gesundheits-
wesens dringend erforderlich und 
unabdingbar ist, und dies durch den 
Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auf-
traggeber bescheinigt wird,

b)  Personen, die beruflich bedingt 
grenzüberschreitend Personen, Wa-
ren oder Güter auf der Straße, der 
Schiene, per Schiff oder per Flug-
zeug transportieren,

c)  hochrangige Mitglieder des diploma-
tischen und konsularischen Dienstes, 
von Volksvertretungen und Regierun-
gen, oder

d)  Personen, die sich zwingend not-
wendig und unaufschiebbar beruflich 
veranlasst, wegen ihrer Ausbildung 
oder ihres Studiums in einem Risiko-
gebiet nach § 1 Abs. 5 aufgehalten 
haben; die zwingende Notwendigkeit 
ist durch den Arbeitgeber, Auftragge-
ber oder die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen,

4.  bei Einhaltung angemessener Schutz- 
und Hygienekonzepte Personen,

a)  die in Hessen ihren Wohnsitz haben 
und die sich zwingend notwendig 
zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder Ausbildung an 
ihre Berufsausübungs-, Studien- 
oder Ausbildungsstätte in einem Ri-
sikogebiet nach § 1 Abs. 5 begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal 
wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren (Grenzpendler), oder
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3.  Personen, die zur gemeinschaftlichen 
Arbeitsaufnahme von mehr als fünf 
Personen und für mehr als 72 Stun-
den einreisen, wenn durch den Arbeits- 
oder Auftraggeber in der Unterkunft 
und bei Ausübung der Tätigkeit in den 
ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise 
gruppenbezogen betriebliche Hygie-
nemaßnahmen und Vorkehrungen zur 
Kontaktvermeidung außerhalb der Ar-
beitsgruppe ergriffen werden, die einer 
Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
vergleichbar sind; das Verlassen der 
Unterkunft ist nur zur Ausübung der be-
ruflichen Tätigkeit gestattet.

Der Arbeitgeber oder Auftraggeber von 
Personen nach Satz 1 Nr. 3 ist zur Anzei-
ge der Einreise verpflichtet. Die Anzeige 
hat unter Verwendung des in der Anlage 
wiedergegebenen Vordrucks vor Einreise 
bei dem für den Beschäftigungsort zustän-
digen Gesundheitsamt zu erfolgen.

(5) In begründeten Fällen kann das zu-
ständige Gesundheitsamt auf Antrag wei-
tere Ausnahmen bei Vorliegen eines trifti-
gen Grundes erteilen.

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten nur, soweit 
die dort bezeichneten Personen keine ty-
pischen Symptome einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener 
Husten (nicht durch chronische Erkrankun-
gen verursacht), Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, aufweisen. Die in  
Abs. 2 bis 5 bezeichneten Personen haben 
das zuständige Gesundheitsamt unver-
züglich zu informieren, wenn binnen zehn 
Tagen nach Einreise typische Symptome 
einer Infektion mit dem SARS CoV-2-Virus 
wie Fieber, trockener Husten (nicht durch 
chronische Erkrankungen verursacht), 
Verlust des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, auftreten.

(7) Personen nach den Abs. 2 und 
3, die in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 
oder § 36 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 des Infektions-
schutzgesetzes tätig sind, müssen bis zum 
zehnten Tag nach ihrer Einreise während 
dieser Tätigkeit persönliche Schutzaus-
stattung nach den jeweiligen Kriterien des 
Robert Koch-Instituts zur Vermeidung des 
Weitertragens von Infektionen mit SARS-
CoV-2 tragen. Die Schutzausstattung darf 
nur abgesetzt werden, wenn ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern zu anderen Per-
sonen eingehalten wird. Die erstmalige 
Aufnahme der Tätigkeit nach Einreise ist 
durch die Einrichtungsleitung dem zustän-
digen Gesundheitsamt anzuzeigen.

§ 3

Verkürzung der  
Absonderungsdauer

(1) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 endet frühestens ab dem fünften 
Tag nach der Einreise, wenn eine Person 
über ein negatives Testergebnis in Bezug 
auf eine Infektion mit SARS-CoV-2-Virus 
auf Papier oder in einem elektronischen 
Dokument in deutscher, englischer oder 

einreisen; die zwingende Notwendigkeit 
ist durch den Arbeitgeber, Auftraggeber 
oder die Bildungseinrichtung zu beschei-
nigen,

5.  Personen, die zur Vorbereitung, Teilnah-
me, Durchführung und Nachbereitung 
internationaler Sportveranstaltungen 
durch das jeweilige Organisationskomi-
tee akkreditiert werden oder von einem 
Bundessportfachverband zur Teilnahme 
an Trainings- und Lehrgangsmaßnah-
men eingeladen sind, oder

6.  Personen, die als Urlaubsrückkehrer 
aus einem Risikogebiet im Sinne des  
§ 1 Abs. 5 zurückreisen, sofern

a)  auf Grundlage einer Vereinba-
rung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der jeweiligen na-
tionalen Regierung vor Ort besonde-
re epidemiologische Vorkehrungen 
(Schutz- und Hygienekonzept) für 
einen Urlaub in diesem Risikogebiet 
getroffen wurden (siehe Internetsei-
ten des Auswärtigen Amtes sowie 
des Robert Koch-Instituts),

b)  die Infektionslage in dem jeweiligen 
Risikogebiet der Nichterfüllung der 
Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
nicht entgegensteht und 

c)  das Auswärtige Amt nicht wegen 
eines erhöhten Infektionsrisikos eine 
Reisewarnung unter https://www.
auswaertiges-amt.de/de/ReiseUnd-
Sicherheit/-reise-und-sicherheitshin-
weise für die betroffene Region aus-
gesprochen hat,

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen 
über ein negatives Testergebnis in Be-
zug auf eine Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus auf Papier oder in einem 
elektronischen Dokument in deutscher, 
englischer oder französischer Sprache 
verfügen und sie dieses innerhalb von 
zehn Tagen nach der Einreise dem zu-
ständigen Gesundheitsamt auf Verlan-
gen unverzüglich vorlegen. Der dem 
Testergebnis nach Satz 2 zu Grunde 
liegende Test muss die Anforderungen 
des Robert Koch-Instituts, die im Inter-
net unter der Adresse https://www.rki.
de/covid-19-tests veröffentlicht sind, 
erfüllen und muss entweder frühestens 
48 Stunden vor Einreise oder unver-
züglich bei der Einreise in die Bundes-
republik Deutschland vorgenommen 
worden sein. Das Testergebnis nach 
Satz 2 ist für mindestens zehn Tage 
nach Einreise aufzubewahren.

(4) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst 
sind

1.  Personen nach § 54a Infektionsschutz-
gesetz,

2.  Angehörige ausländischer Streitkräfte 
im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 
Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft 
für den Frieden (PfP Truppenstatut) und 
des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (EU-Truppen-
statut), die zu dienstlichen Zwecken 
nach Deutschland einreisen oder dort-
hin zurückkehren oder
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4.  entgegen § 1 Abs. 3 das zuständige 
Gesundheitsamt nicht unverzüglich in-
formiert,

5.  entgegen § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a 
oder d oder Nr. 4, Abs. 3 Satz 1  
Nr. 1 oder 4 eine Bescheinigung nicht 
richtig ausstellt, 

6.  entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 keine 
gruppenbezogenen betrieblichen Hy-
gienemaßnahmen und Vorkehrungen 
zur Kontaktvermeidung außerhalb der 
Arbeitsgruppe ergreift,

7.  entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 die 
Unterkunft verlässt,

8.  entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 die Anzei-
ge an das zuständige Gesundheitsamt 
unterlässt,

9.  entgegen § 2 Abs. 6 Satz 2 das zustän-
dige Gesundheitsamt nicht unverzüglich 
informiert,

10.  entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 persönliche 
Schutzausstattung nicht trägt,

11.  entgegen § 2 Abs. 7 Satz 3 die Aufnah-
me der Tätigkeit nicht anzeigt oder

12.  entgegen § 3 Abs. 5 das zuständige 
Gesundheitsamt nicht unverzüglich in-
formiert.“

5. Der bisherige § 5 wird § 6.

Artikel 33)

Änderung der Corona-Kontakt- und  
-Betriebsbeschränkungsverordnung

Die Corona-Kontakt- und -Betriebsbe-
schränkungsverordnung vom 7. Mai 2020 
(GVBl. S. 302, 315), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12. Oktober 2020 (GVBl.  
S. 718), wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 wird aufgehoben.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a)  In Nr. 12 wird das Komma durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

b) Nr. 12a wird aufgehoben.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 
tritt

1. Art. 2 am 8. November 2020 und

2.  Art. 3 mit Wirkung vom 19. Oktober 2020 
in Kraft.

französischer Sprache verfügt und sie die-
ses innerhalb von zehn Tagen nach der 
Einreise dem zuständigen Gesundheits-
amt auf Verlangen unverzüglich vorlegt.

(2) Die zu Grunde liegende Testung 
muss mindestens fünf Tage nach der Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschland 
vorgenommen worden sein. Der zu Grun-
de liegende Test muss die Anforderungen 
des Robert Koch-Instituts, die im Internet 
unter der Adresse https://www.rki.de/co-
vid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das Testergebnis 
für mindestens zehn Tage nach Einreise 
aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durchfüh-
rung eines Tests nach Abs. 1 erforderlich 
ist, ausgesetzt.

(5) Personen mit verkürzter Absonde-
rungsdauer nach Abs. 1 haben das zu-
ständige Gesundheitsamt unverzüglich 
zu informieren, wenn binnen zehn Tagen 
nach Einreise typische Symptome einer 
Infektion mit dem SARS CoV-2-Virus wie 
Fieber, trockener Husten (nicht durch chro-
nische Erkrankungen verursacht), Verlust 
des Geschmacks- oder Geruchssinns auf-
treten.

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Perso-
nen, die unter § 2 Abs. 4 Nr. 3 fallen, ent-
sprechend.“

2.  § 2a wird aufgehoben

3. Der bisherige § 3 wird § 4.

4.  Der bisherige § 4 wird § 5 und wie folgt 
gefasst:

„§ 5

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73  
Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgeset-
zes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 

1.  entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 sich nicht, 
nicht in der vorgeschriebenen Wei-
se oder nicht rechtzeitig in die eigene 
Häuslichkeit oder in eine andere eine 
Absonderung ermöglichende Unterkunft 
begibt oder sich nicht oder nicht recht-
zeitig dort absondert,

2.  entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 Besuch 
empfängt,

3.  entgegen § 1 Abs. 2 das zuständige Ge-
sundheitsamt nicht oder nicht rechtzei-
tig kontaktiert oder informiert,

3) Ändert FFN 91-61
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Wiesbaden, den 19. Oktober 2020

Hessische Landesregierung

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D e r  M i n i s t e r 
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e

D e r  M i n i s t e r 
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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